
Name, Vorname:

Geburtsdatum :

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail:

Familienstand:

verheiratet ledig geschieden

verwitwet dauernd getrennt lebend

Unterhalt für Kinder Ehegatten

Anzahl der Kinder Alter der Kinder 

Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder 

Erklärung über die aktuellen persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse zum 

Stundungsantrag 

Ihre Angaben werden von mir erhoben, um nach Maßgabe von § 222 AO über 

Ihren Stundungsantrag entscheiden zu können. Nach diesen Rechtsvorschriften 

kann Ihnen eine Stundung nur gewährt werden, wenn die Einziehung der fälligen 

Forderung in einer Summe für Sie eine erhebliche Härte bedeuten würde. Eine 

erhebliche Härte kann nur angenommen werden, wenn Sie sich auf Grund 

ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften 

Zahlungsschwierigkeiten befinden oder im Falle einer sofortigen Einziehung in 

diese geraten würden. Ob dies der Fall ist, lässt sich nur an Hand der nach diesem 

Erhebungsvordruck vorgesehenen Angaben über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse 

überprüfen. 

 

Ohne diese Angaben müsste Ihr Antrag deshalb in jedem Fall als 

unbegründet abgelehnt werden. 

Zur Person
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Derzeit ausgeübte Tätigkeit:

in Ausbildung zum 

voraussichtlicher Abschluss

Erwerbstätig als 

Anschrift Arbeitgeber

Selbstständig als 

nicht berufstätig seit 

Grund

(Arbeitslosigkeit, Mutterschaftsurlaub etc.)

Beruf des Ehegatten:

Zur Begründung meines Antrages mache ich folgende Angaben:

1. Anzahl der Familienangehörigen 

In meinem Haushalt leben folgende Personen:

ja

eigenes Einkommen 
Name, Vorname Geburtsdatum 

nein 
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2. Einkommens- und Vermögensverhältnisse

2.1. Möglichkeit einer Kreditaufnahme zur Begleichung der Forderung:

nein 

ja

in Höhe von 

2.2. Einkommen 

monatliches Nettoeinkommen 

Antragssteller/in: 

Ehefrau / Ehemann:

im Haushalt lebende Kinder: 

sonstiges Einkommen 

(Vermietung, Verpachtung, Wohngeld etc.)

zusätzliche, jährliche Einkünfte 

(Urlaubsgeld, Sonderzuwendungen, Kapitalerträge)

Art verfügbar ab Betrag 

Art verfügbar ab Betrag 

Art verfügbar ab Betrag 

Ist die Begleichung der Forderung nicht oder nur teilweise durch  

Kreditaufnahme möglich, so ist dem Stundungsantrag zwingend ein 

entsprechender Nachweis des jeweiligen Kreditinstitutes (im Original) 

beizufügen. Ohne Vorlage des v.g. Nachweises des Kreditinstitutes ist im 

Regelfall eine Stundung von vornherein ausgeschlossen.  Besondere 

Umstände sind zu erläutern.

Zur Darlegung der Einkommensverhältnisse sind dem Antrag, 

Einkommensnacheise der letzten 3 Monate (Lohnabrechnungen, letzter 

Einkommenssteuerbescheid, ALG II. Bescheid, sonstige Nachweise über 

Bezüge bzw. Einkommen etc.) aller Personen, die über Einkommen verfügen, 

vorzulegen. 

mir ist eine Kreditaufnahme möglich 

Euro (€)

eingeräumter Dispositionskredit:

in Anspruch genommen 
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2.3. Vermögen

2.3.1. Grundbesitz / grundstücksgleiche Rechte 

Lage und Anteil am Eigentum 

geschätzter Verkehrswert

Belastungen in €

2.3.2. Girokonten 

1

2

3

2.3.3. Sparguthaben, o.ä.

1

2

3

          ja           nein

2.3.4. Wertpapiere

kurzfristige Verfügbarkeit (Tagesgeldkonto, Aktien)

mittelfristige Verfügbarkeit (Festgeld, Bausparvertrag)

Art verfügbar ab Betrag 

Art verfügbar ab Betrag 

Art verfügbar ab Betrag 

Bank Kontostand 

Bank Kontostand 

Ich stimme dem automatisierten Abruf von Kontoinformationen zu (§93 Abs. 7 

AO)
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2.3.5. Kraftfahrzeug 

nein 

ja (Der Kraftfahrzeugschein ist in Kopie beizufügen)

amtliches Kennzeichen 

Km -Stand

3. Ausgaben (monatliche Kosten)

3.1. Miete

3.2. Mietnebenkosten 

oder

Erbbauzinsen 

Grundbesitzabgaben / Steuern 

3.3. Gewerbesteuer

3.4. Heizkosten 

3.5. Schornsteinfeger

3.6. Instandhaltung

3.7. Strom

3.8. Kosten Frischwasserbezug 

3.9. Telefon 

3.10. Rundfunk- und Fernsehgebühren

3.11. Arbeitsmittel

3.12. Kontoführungsgebühren

3.13. Vereinsbeiträge

3.14. Hundesteuer

13.15 Versicherungen 

a)

b)

c)

13.16. Kfz-Kosten €

a) Haftpflichtversicherung

b) Teil-/Vollkaskoversicherung

c) Insassenunfallversicherung

d) Steuer

e) Schutzbrief

f) Fahrten zur Arbeitsstätte

g) Leasingraten 

13.17. Unterhaltsleistungen 

13.18. Tilgungsraten Darlehen 

Zur Darlegung der Vermögensverhältnisse sind dem Antrag entsprechende 

Nachweise in Kopie beizufügen.

Bezeichnung Euro (€)

Seite 5 von 7



13.19. weitere Verbindlichkeiten

a)

b)

c)

13.20. Kontokorrentkredite (Nachweis mit aktuellem Kontoauszug)

a)

b)

c)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass

1. 

2.

3. 

Bank Kontonummer Kontostand

Wesentliche Änderungen meiner/unserer Einkommens- oder 

Vermögensverhältnisse werde ich/werden wir umgehend mitteilen. 

Darüber hinaus wird versichert, dass keine weiteren Einkünfte und kein weiteres 

Vermögen vorhanden sind  und  die angegebenen finanziellen Einkünfte und 

Belastungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. 

Mir ist bewusst, dass unvollständige, widersprüchliche oder unrichtige Angaben zur 

Folge haben, dass der Antrag abgelehnt wird. Falsche Angaben können zur 

Aufhebung einer gewährten Stundung führen. 

Bezeichnung Euro (€)

die Finanzierung der Forderung Vorrang vor einer Stundung hat, 

für die Dauer eine gewährten Stundung Zinsen gemäß § 234 AO in Höhe 

von 0,5 % pro angefangenen Monat erhoben werden 

bzw.

Zinsen, die für die Laufzeit der Stundung weniger als 10 € betragen, nicht 

festgesetzt werden 

eine Stundung stets widerruflich bewilligt wird und Sie als widerrufen gilt, 

wenn ein Zahlungstermin nicht eingehalten wird. 
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Hinweise:

•

•

•

•

Die vorgenannten Angaben werden erhoben, um über Ihren 

Stundungsantrag entscheiden zu können. 

In beiderseitigem Interesse wird vorsorglich und ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass steuerstrafrechtlich verfolgt werden kann, wer sich 

ungerechtfertigt eine Stundung verschafft, in dem er Zahlungsunfähigkeit 

und mangelnde Kreditaufnahmemöglichkeit vortäuscht (§ 17 KAG)

Unterschrift Antragsteller/inOrt, Datum

Bei nicht vollständiger Einreichung der Unterlagen ist eine Bearbeitung 

nur in Verbindung mit der Aktenlage möglich und kann dazu führen, dass 

Ihr Stundungsantrag abgelehnt wird. Dies hat zur Folge, dass, bezogen 

auf die Forderung, Säumniszuschläge i. H. v. 1 % für jeden 

angefangenen Monat entstehen (dies entspricht 12 % in einem säumigen 

Jahr). Weiterhin können zusätzliche Kosten durch Mahnung und 

gegebenenfalls Vollstreckung entstehen. Gleiches gilt auch, wenn die 

Voraussetzungen für eine Stundung nicht gegeben sind und der Antrag 

daher abgelehnt wird

Die Stundung erlischt, wenn die Möglichkeit einer Aufrechnung besteht.

Nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW wird darauf hingewiesen, 

dass die vorstehenden Angaben für die Gewährung der von Ihnen beantragten 

Stundung erforderlich sind.
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